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27. September 2023 
 

Die EEG-Förderung für Ihre Erzeugungsanlage endet am 31.12.2023. 

Guten Tag Vorname Nachname, 

mit Ihrer Entscheidung, selbst Strom aus erneuerbaren Energien zu erzeugen, 
haben Sie ein Zeichen für den Klimaschutz und eine nachhaltige Energieversor-
gung gesetzt. Wir wünschen uns, dass Sie diese Initiative fortführen und dezent-
raler Erzeuger in unserem Netzgebiet bleiben.  

Die Förderung Ihrer Erzeugungsanlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) läuft zum Jahresende aus. Ab dem 01.01.2024 wird Ihre Anlage eine so 
genannte „ausgeförderte Anlage“ sein, für die andere gesetzliche Rahmenbedin-
gungen gelten als für geförderte Anlagen. Deshalb kündigen wir mit diesem 
Schreiben den aktuell zwischen uns bestehenden Einspeisevertrag mit Wirkung 
zum 31.12.2023. 

Bis 2027 wird erwartet, dass sich durch die Verbreitung von Smart Metern, also 
intelligenten Zählern bzw. Messsystemen, neue Geschäftsmodelle entwickeln 
und auch für kleinere Anlagen Vermarktungsangebote existieren werden. Des-
halb gilt die Anschlussregelung nur befristet. 

Hier die wichtigsten Neuerungen im Detail:  

Anlagen bis 100 kW – Weiterbetrieb ohne Umbau 
Kleine ausgeförderte Erzeugungsanlagen – egal ob in Voll- oder Überschussein-
speisung betrieben – können ohne Umbau weiterbetrieben werden und erhalten 
von uns automatisch eine Anschlussvergütung in Höhe des durchschnittlichen 
Jahresmarktwerts. Sie brauchen dafür nichts zu tun, darum kümmern wir uns für 
Sie.  

Anlagen bis 100 kW – Umbau von Voll- auf Überschusseinspeisung 
Soll eine Anlage, die bisher in Volleinspeisung betrieben wurde, künftig zur 
Eigenbedarfsabdeckung genutzt werden, müssen der Zähler gewechselt und 
der Zählerschrank umgebaut werden. Für den Umbau und die Anmeldung des 
Zählerwechsels können Sie sich mit einem Installationsunternehmen in Verbin-
dung setzen, dieses berät Sie gerne dazu. 
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Direktvermarktung – verpflichtend für Anlagen über 100 kW 
Die Anschlussvergütung wird nicht für Strom aus Anlagen über 100 kW gezahlt. Der Strom, der ins Netz 
eingespeist wird, muss in die sonstige Direktvermarktung überführt werden. Dafür muss ein Direktver-
marktungsunternehmen beauftragt werden. Die sog. sonstige Direktvermarktung ist auch für kleinere An-
lagen möglich.  

Intelligente Messsysteme (Smart Meter) 
Im Messstellenbetriebsgesetz wird die Ausstattung aller Erzeugungsanlagen über 7 kW mit einem intelli-
genten Messsystem vorgeschrieben. Intelligente Messsysteme für Erzeugungsanlagen sind aktuell noch 
nicht breit am Markt verfügbar, so dass derzeit noch keine Ausstattungsverpflichtung besteht. Die Netz-
betreiber werden jedoch voraussichtlich in den nächsten 1 bis 2 Jahren mit der Ausstattung aller Anlagen 
über 7 kW mit intelligenten Messsystemen beginnen.  

Wie geht es weiter? 
Wir werden Ihre Vergütung zukünftig als Gesamtbetrag am Anfang des Folgejahres auszahlen, also so-
bald uns die eingespeiste Energiemenge vorliegt. Eine Abschätzung des erzielbaren Erlöses ist aufgrund 
der extremen Schwankungen am Strommarkt derzeit nicht möglich. 

Sollten Sie einen Anlagenumbau planen, stimmen Sie sich dazu bitte mit einem registrierten Installations-
unternehmen ab. Bei Fragen zur Direktvermarktung wenden Sie sich am besten an ein Direktvermark-
tungsunternehmen.  

Auf www.swm-infrastruktur.de/foerderende finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen. 

Hinweis: Unsere Informationen können eine weitergehende, ggf. von einem Juristen unterstützte Be-
schäftigung mit den rechtlichen Rahmenbedingungen und die individuelle wirtschaftliche Bewertung der 
verschiedenen Optionen nicht ersetzen. 

Und noch eine Erinnerung: Sollten Sie Ihre Anlage noch nicht im Marktstammdatenregister unter 
www.marktstammdatenregister.de angemeldet haben, holen Sie dies bitte unverzüglich nach.   

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da. 

Freundliche Grüße 

 

 
Stefan Dworschak Franziska Buchard-Seidl 
Techn. Geschäftsführer Kfm. Geschäftsführerin 


